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Praambel

In dem Bewusstsein seiner Verantwortung zur Erhaltung des Griinen Bandes als ein lebendiges Zeug-
nis der neueren Zeitgeschichte und in Wirdigung der Arbeit vieler haupt- und ehrenamtlicher Ak-
teure, Eigentimer und Nutzungsberechtigten zur Bewahrung der Erinnerung an die mit der Teilung
Deutschlands verbundenen Folgen, zur Entwicklung des einstigen Grenzgebiets zur Deutschen Demo-
kratischen Republik zum Grinen Band Hessen als Teil des europaischen Biotopverbundes und in dem
Bewusstsein, dass der Schutz des naturlichen Erbes und die Bewahrung einer Kultur der Erinnerung in
diesem Gebiet in einem unaufléslichen Zusammenhang stehen, hat der Hessische Landtag folgendes
Gesetz beschlossen.

§1
Erklarung zum Nationalen Naturmonument

(1) Entlang der Landesgrenze Hessens zu Thiringen (Teil der ehemaligen innerdeutschen Grenze)
wird im Benehmen mit dem Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz und dem Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur der hessische Teil
als Nationales Naturmonument gemaR § 24 Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBI. 1 S. 2542), zuletzt geandert durch Gesetz vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I S. 2240), mit dem
Namen ,Griines Band Hessen” festgesetzt und unter Schutz gestellt.

(2) Das Nationale Naturmonument wird durch ein einheitliches Zeichen kenntlich gemacht. Die Lan-
desregierung wird ermachtigt, das Zeichen und Einzelheiten seiner Verwendung durch Rechtsverord-
nung festzulegen.

§2
Gebiet des Nationalen Naturmonuments, Zonierung und Verordnungsermachtigung

(1) Das Nationale Naturmonument ,Grines Band Hessen” hat eine GroBe von rund 8 084 Hektar. Es
besteht aus einem entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, der heutigen Landesgrenze zu
Thuringen, verlaufenden Korridor in Hessen. Die maligebliche Grenze und die flachenmalige Ausdeh-
nung des Nationalen Naturmonuments sind in den Schutzgebietskarten nach Abs. 3, Anlage durch ei-
ne mittels einer schwarzen Linie dargestellten Umrandung gekennzeichnet.

(2) Das Gebiet des Nationalen Naturmonuments beinhaltet entsprechend der naturschutzfachlichen
Bedeutung drei verschiedene Zonenkategorien:

1. Zone |: Rdume mit naturschutzfachlich herausragender Bedeutung mit einer Flache von rund
2 425 Hektar; die Zone | ist mit einer mit gekreuzten Linien dargestellten Schraffierung und ei-
ner | gekennzeichnet,

2. Zone ll: Raume mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung mit einer Flache von rund
4 474 Hektar; die Zone Il ist mit einer mit horizontalen Linien dargestellten Schraffierung und
einer Il gekennzeichnet,

3. Zone lll: Raume mit naturschutzfachlicher Bedeutung, die Gberwiegend dem Luckenschluss
mit dem Entwicklungsziel einer Biotopverbundfunktion dienen, mit einer Fldche von rund 1 184
Hektar; die Zone Il ist mit einer mit vertikalen Linien dargestellten Schraffierung und einer Ill
gekennzeichnet.
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(3) Die Schutzgebietskarten (Anlagen)” des Nationalen Naturmonuments werden im MaRstab

1:5 000 gefertigt. Die Schutzgebietskarten sind Bestandteil dieses Gesetzes. Eine Ausfertigung der
Schutzgebietskarten wird bei dem flir Naturschutz zustandigen Ministerium, beim Regierungsprasi-
dium Kassel, bei den in dem Gebiet liegenden Kommunen sowie bei den unteren Forst-, Landwirt-
schafts- und Jagdbehdérden bereitgehalten. Die Schutzgebietskarten kénnen bei den genannten Stel-
len von jeder Person eingesehen werden. Auf Verlangen werden sie den Grundstiickseigentimern
vom Regierungsprasidium Kassel auszugsweise zur Verfigung gestellt.

(4) Die Schutzgebietsgrenze verlauft entlang der Flurstiicksgrenzen der im Randbereich liegenden
Grundstucke. Verlauft die Grenze ausnahmsweise nicht entlang der Flurstlcksgrenze, bestimmt sich
Schutzgebietsgrenze anhand auRerlich und in den Schutzgebietskarten erkennbarer Abgrenzungs-
merkmale. Eigentiimer kénnen eine Anzeige der Schutzgebietsgrenze in der Ortlichkeit auf Kosten des
Landes verlangen.

(5) Die fur Naturschutz zustandige Ministerin oder der hierfur zustandige Minister wird ermachtigt, im
Einvernehmen mit der flir Denkmalschutz zustdndigen Ministerin oder dem hierfir zustandigen Mi-
nister, Orte mit besonderer kulturhistorischer Bedeutung in Bezug auf die ehemalige innerdeutsche
Grenze in einer Rechtsverordnung festzulegen.

FuBRBnoten

1)
Redaktioneller Hinweis:

Aus verkindungstechnischen Grinden erfolgt die Wiedergabe der Schutzbereichskarten im
Format DIN A 2.

Im Originalmalstab sind die Schutzbereichskarten bei den in § 2 Abs. 3 Satz 2 dieses Gesetzes
aufgeflihrten Stellen ausgelegt und kénnen dort eingesehen werden.

§3
Schutzzwecke

(1) Die Schutzzwecke des Nationalen Naturmonuments sind es, das Gebiet des ,Griinen Bandes Hes-
sen”

1. wegen seiner Seltenheit und besonderen Eigenart, als Verbindung vielfaltiger Biotopstrukturen
und deren Lebensgemeinschaften sowie der Lage an der ehemaligen innerdeutschen Grenze,

2. wegen seiner national bedeutsamen, groRflachigen Verbundstruktur und auBergewodhnlichen
Wertigkeit sowie seiner Bedeutung zur Sicherung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts,

3. fur das Landschaftserleben und eine nachhaltige Erholungsnutzung,

4, als reprasentativen und bedeutenden Abschnitt des europaischen und nationalen Biotopver-
bundsystems,

5. als Erinnerungslandschaft, mit den vorhandenen Gedenkstatten und Gedenkorten der deut-

schen Geschichte,

zu erhalten, zu schitzen und zu entwickeln.
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(2) Uber die Sicherung der allgemeinen Schutzzwecke des Abs. 1 hinaus ist es

1.

Schutzzweck der Zone |, die unbeeinflusste, natiirliche Dynamik der Okosysteme mit ihren Zu-
sammenbruchs- und Pionierphasen und der dazugehdrigen Fauna und Flora zu sichern,

Schutzzweck der Zone I, eine extensive, naturnahe Forst- und Landwirtschaft zur Férderung
der Artenvielfalt mit seltenen und gefahrdeten Landschaftselementen und Lebensraumtypen zu
schitzen und zu entwickeln,

Schutzzweck der Zone lll, die Potentiale auch intensiv genutzter Flachen zur langfristigen Her-
stellung eines funktionsfahigen Verbundes der Naturrdume zu entwickeln.

Nationalen Naturmonument sind zur Verwirklichung der Schutzzwecke

die naturnahen Buchenwalder verschiedener Standorte, Eichen-, Hainbuchenwalder, Moor-,
Sumpf- und Bruchwalder, Erlen-Eschenwalder an Bachen und Quellstellen, Auen-, Schlucht-,
Hangschutt- und Blockhaldenwalder,

die naturnahen und natirlichen Biotoptypen des Offenlandes, wie extensiv genutzte Feuchtwie-
sen, Flachlandmahwiesen, Bergmahwiesen und andere extensiv genutzte artenreiche Wiesen
und Weiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden, Pionierra-
sen, seggen-, binsen- und hochstaudenreiche Nasswiesen sowie Staudenfluren trockenwarmer
Standorte und

die naturnahen Gewasser und Uferzonen,

auch als Lebensraum besonders geschutzter Tier- und Pflanzenarten, in ihrem Bestand zu erhalten
und zu schiitzen.

(4) DarUber hinaus sollen im Nationalen Naturmonument

1.

Malnahmen zum Naturerlernen ergriffen werden,

kulturhistorische Formen der Wald- und Offenlandnutzung reaktiviert und gefordert werden,
flr den Biotopverbund bedeutsame und zur Vernetzung erforderliche Flachen durch vertragli-
che Vereinbarung oder Flachenerwerb hergestellt und somit wechselnde Strukturen in direkter

Anbindung an das Griine Band Thiringen entwickelt werden,

Offentlichkeitsarbeit zur Information, Geschichts- und Umweltbildung betrieben und die dafiir
erforderlichen Einrichtungen geschaffen werden,

wissenschaftliche Beobachtung und Forschung betrieben werden,

soweit dies mit den Schutzzwecken im Ubrigen vereinbar ist.
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(5) Das Nationale Naturmonument soll in seiner Bedeutung als national bedeutsame Erinnerungsland-
schaft und fur eine umweltschonende, naturnahe Erholung geférdert und erschlossen werden, soweit
dies mit den Schutzzwecken im Ubrigen vereinbar ist.

§4
Verhaltnis zu anderen Rechtsvorschriften

(1) Das Hessisches Denkmalschutzgesetz vom 28. November 2016 (GVBI. S. 211) bleibt unberlhrt.
Far MaBnahmen nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz finden die §§ 5 bis 9 keine Anwendung.
Dies gilt auch fur MaBnahmen nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz, wenn die denkmalschutz-
rechtliche Entscheidung im Rahmen einer anderen Entscheidung zu ergehen hat.

(2) Besondere Rechtsvorschriften Uber naturschutzrechtlich geschitzte Gebiete auf der Flache des
Nationalen Naturmonuments bleiben unberihrt. Die §§ 5 bis 9 finden keine Anwendung fir Natur-
schutzgebiete und Naturdenkmale, die auf der Flache des Nationalen Naturmonuments ausgewiesen
sind oder werden. Dort gelten die Regelungen der entsprechenden Schutzgebietsverordnung.

(3) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt ist es tUber § 4 Abs. 1 der Pflanzenschutz-An-
wendungsverordnung vom 10. November 1992 (BGBI. | S. 1887), zuletzt geandert durch Rechtsver-
ordnung vom 1. Juni 2022 (BGBI. I S. 867), hinaus verboten, im Gebiet des Nationalen Naturmonu-
ments Dungemittel, Pflanzen- oder Holzschutzmittel jeder Art anzuwenden. In den als Zone Il ausge-
wiesenen Gebieten sind Ackerflachen vom Verbot ausgenommen. Die als Zone Ill ausgewiesenen Ge-
biete sind vom Verbot ausgenommen, soweit durch den Einsatz ihre Funktion nach § 2 Abs. 2 Nr. 3
nicht gefahrdet wird.

(4) Die Obere Naturschutzbehérde kann Ausnahmen von Abs. 3 in den als Zone | und als Zone Il aus-
gewiesenen Gebieten zulassen, soweit dies zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, ins-
besondere vor invasiven Arten, und zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit von Schienenwegen
erforderlich ist. Im Geltungsbereich der Verordnung Uber das Naturschutzgebiet ,Waldhof - Stan-
dorfsberg bei Grlisselbach” vom 6. Oktober 1988 (StAnz. S. 2404), der Verordnung Uber das Natur-
schutzgebiet ,Plesse-Konstein“ vom 22. Dezember 1997 (StAnz. 1998 S. 306) und der Verordnung
Uber das Naturschutzgebiet ,Ulsteraue bei Glnthers” vom 29. Juni 1993 (StAnz. S. 1878) kann die
zustandige Behdrde Ausnahmen von Abs. 3 nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung zulassen.

§5
Allgemeine Schutzbestimmungen, Vorrang des Vertragsnaturschutzes

(1) FUr die Flache des Grinen Bandes sind im Nationalen Naturmonument alle Handlungen verboten,
die die besondere Eigenart des Gebiets des Nationalen Naturmonuments, die einzelnen Biotope, die
Funktion als Biotopverbund, die Tier- und Pflanzenwelt oder einzelne ihrer Bestandteile oder Bestand-
teile von landeskundlicher, wissenschaftlicher oder kulturhistorischer Bedeutung zerstéren, beschadi-
gen, verandern oder nachhaltig stéren kdnnen.

(2) Insbesondere ist es verboten,

1. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzubringen oder aufzustellen, soweit diese nicht
Teil der wegweisenden Beschilderung fiir den FuB- und Radverkehr sind,

2. Gewasser zu schaffen, zu verandern, oder zu beseitigen, insbesondere Wasserlaufe, Wasserfla-
chen, Timpel oder Quellbereiche einschliellich deren Ufer sowie den Zu- und Ablauf des Was-
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sers oder den Grundwasserstand zu verandern sowie SUmpfe oder sonstige Feuchtgebiete zu
entwassern oder Uber den Gemeingebrauch hinaus Wasser zu entnehmen,

bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 2 der Hessischen Bauordnung vom 28. Mai 2018 (GVBI.
S. 198), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 (GVBI. S. 378), zu errichten, zu erwei-
tern oder zu andern, auch wenn die MaBnahme keiner Genehmigung nach baurechtlichen Vor-
schriften bedarf oder wenn eine Zulassung nach anderen Rechtsvorschriften erteilt wird,

Bodenschatze oder andere Bodenbestandteile abzubauen oder zu gewinnen, Sprengungen oder
Bohrungen vorzunehmen oder sonst die Bodengestalt zu verandern oder sonstige auf die Ge-
winnung von Bodenschatzen gerichtete Tatigkeiten oder Handlungen durchzuflhren,

wildlebenden Tieren, einschlieBlich Fischen in Teichen, Bachen oder sonstigen Gewassern,
nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, ihre Laute nachzuahmen, Vorrichtungen zu ihrem
Fang anzubringen oder ohne verniinftigen Grund sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten,

zu lagern, zu baden, zu zelten, Wohnwagen auf- oder Wohnmobile abzustellen, zu larmen, Feu-
er anzuzlinden oder zu unterhalten, zu klettern oder Wasserfahrzeuge aller Art einschlieflich
Surfbretter, Luftmatratzen oder Modellschiffe einzusetzen; die Regelungen des Bundeswasser-
stralengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBI. | S. 962), zu-
letzt geandert durch Gesetz vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3901) bleiben unberihrt.

(3) Bei MaBnahmen, die dem Schutzzweck dieses Gesetzes dienen, soll vorrangig gepruft werden,
ob der Zweck mit angemessenem Aufwand auch durch vertragliche Vereinbarungen erreicht werden
kann. Es wird diesbezlglich auf § 3 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes verwiesen.

§6
Schutzbestimmungen der Zone |

(1) FUr als Naturschutzgebiet ausgewiesene Gebiete wird auf § 4 Abs. 2 verwiesen.

(2) Uber die Verbote des § 5 Abs. 1 und 2 hinaus ist es in den als Zone | ausgewiesenen Gebieten ins-
besondere verboten,

1.

Pflanzen einschlieBlich Baume und Straucher, Flechten oder Pilze, einschlieRlich ihrer Samen
und Friichte, zu beschadigen oder zu entfernen,

Pflanzen, Flechten oder Pilze einzubringen oder Tiere auszusetzen,
Puppen, Larven, Eier, Nester oder sonstige Brut- oder Wohnstatten von wildlebenden Tieren,
einschlielllich Fischen in Teichen, Bachen oder sonstigen Gewassern, fortzunehmen oder zu be-

schadigen,

aulerhalb der befestigten Wege zu reiten oder mit Kutsche, Fahrrad, Pedelec oder E-Bike zu
fahren,

WildfGtterungen, Kirrungen, Luderplatze oder Wildacker anzulegen oder zu unterhalten sowie
Jagdhunde einzusetzen,

- Seite 6 von 12 -



10.

11.

mit Kraftfahrzeugen jeglicher Art zu fahren oder Kraftfahrzeuge zu parken,

die forstliche Nutzung auszuiben,

gewerbliche Tatigkeiten auszuliben,

Dauergriinland, Wiesen, Weiden oder Brachflachen umzubrechen, aufzuforsten oder die Nut-
zung von Wiesen zu andern oder Drainmafnahmen durchzuflhren oder die Grasnarbe durch
unsachgemaBe Weidenutzung zu zerstoéren,

Dingemittel, Silagen, biologische Wirtschaftsglter oder Abfallprodukte zu lagern und

Geocaching zu betreiben.

(3) Erlaubt bleiben

1.

die extensive Bewirtschaftung von Dauergrinland und Ackerland, einschliellich des daflr er-
forderlichen landwirtschaftlichen Verkehrs, jedoch unter den in Abs. 2, Nr. 9 und 10 genannten
Einschrankungen,

die Ausubung der Jagd mit den in Abs. 2 Nr. 5 aufgeflhrten Einschrankungen sowie notwendige
Malnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr beim Auftreten von Wildseuchen sowie die Nach-
suche mit Jagdhunden,

die Ausbildung und Prifung von Jagdhunden,

der Neubau ortsfester jagdlicher Ansitzeinrichtungen sowie die Anlage neuer Jagdschneisen in
der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar mit Genehmigung der Oberen Naturschutzbehoérde,

die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender jagdlicher Ansitzeinrichtungen in der Zeit
vom 1. Oktober bis zum 28. Februar,

die Nutzung und Erhaltung bestehender touristischer Infrastruktur und
die Schaffung neuer Infrastruktur flr sanften Tourismus im Einvernehmen mit der Oberen Na-

turschutzbehorde.

§7
Schutzbestimmungen der Zone Il

(1) Uber die Verbote des § 5 Abs.1 und 2 hinaus ist es in der als Zone Il ausgewiesen Flache insbeson-
dere verboten,

1.

Dauergriinland, Wiesen, Weiden oder Brachflachen umzubrechen, aufzuforsten oder die Nut-
zung von Wiesen zu andern oder DrainmaBnahmen durchzufihren oder die Grasnarbe durch
unsachgemaBe Weidenutzung zu zerstoéren,

Dungemittel, Silagen, biologische Wirtschaftsguter oder Abfallprodukte zu lagern.
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(2) Erlaubt bleiben

1. die forstwirtschaftliche Nutzung nach dem Hessischen Waldgesetz insbesondere mit dem Ziel
des Schutzes des Waldes als Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen sowie wegen seiner
Wirkung fur den Klimaschutz,

2. die extensive Bewirtschaftung von Ackerland und von Dauergriinland einschlieBlich dessen Be-
weidung sowie die Anwendung von Dungemitteln,

3. das Sammeln von Beeren und Pilzen und das Pfliicken von Blumen in geringer Menge flir den
eigenen Bedarf unter Beachtung artenschutzrechtlicher Vorschriften,

4, die Jagd nach MaRgabe der in § 6 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 genannten Bestimmungen sowie der Einsatz
von Jagdhunden,

5. offentliche Veranstaltungen zur Brauchtumspflege und der Erinnerungskultur,

6. MaBnahmen von Forschungseinrichtungen,

7. die Nutzung und Erhaltung bestehender touristischer Infrastruktur und

8. die Schaffung neuer touristischer Infrastruktur im Einvernehmen mit der Oberen Naturschutz-
behdrde.

(3) Die MaBnahmen und die Veranstaltungen nach Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6 sind der Oberen Natur-
schutzbehdérde mindestens einen Monat im Voraus anzuzeigen.

(4) Die §§ 33 und 34 Bundesnaturschutzgesetz bleiben unberihrt.

§8
Schutzbestimmungen der Zone lil

(1) Im Geltungsbereich der Zone Ill gelten die in § 5 Abs. 1 und 2 genannten Verbote.

(2) Erlaubt bleiben

1. die land- und forstwirtschaftliche, jagdliche und fischereiliche Nutzung nach den Grundsatzen
der guten fachlichen Praxis, insbesondere nach § 5 Abs. 2 bis 4 des Bundesnaturschutzgeset-
zes,

2. die Lagerung von DUngemitteln, Silagen, biologischer Wirtschaftsguter oder von Abfallproduk-
ten,

3. die Anwendung von Dingemitteln,

4, das Sammeln von Beeren und Pilzen sowie das Pfllicken von Blumen in geringer Menge fiir den

eigenen Bedarf unter Beachtung artenschutzrechtlicher Vorschriften,

5. offentliche Veranstaltungen zur Brauchtumspflege und der Erinnerungskultur,
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10.

11.

Nutzung der bestehenden touristischen Infrastruktur,

die Errichtung, Erneuerung oder wesentliche Anderung von Photovoltaikanlagen,
MaBnahmen zum Erhalt und zur Schaffung von touristischer Infrastruktur,

Malnahmen von Forschungseinrichtungen und

Baden, Lagern, Campen mit Zelten, Wohnmobilen oder -wagen, Klettern und Wasserfahrzeu-
ge nutzen sofern dies im Rahmen privater Freizeitgestaltung durch den Eigentimer oder Nut-
zungsberechtigten und mit Ricksicht auf die Schutzzwecke stattfindet,

Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetzbuches vom 3. November 2017

(BGBI. I. S. 3634), zuletzt geandert durch Gesetz vom 8. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1726) im Be-
nehmen mit der oberen Naturschutzbehérde.

(3) Die MaBnahmen und Veranstaltungen nach Abs. 2 Nr. 5, 7, 8 und 9 sind der Oberen Naturschutz-
behérde mindestens einen Monat im Voraus anzuzeigen.

§9
Allgemeine Ausnahmen

(1) Von den Schutzbestimmungen der §§ 5 bis 8 sind ausgenommen:

1.

unaufschiebbare MaBnahmen zum Schutz der Bevélkerung, zur Abwehr von Gefahren fur Leib
und Leben von Menschen oder Tieren oder fiir erhebliche Sachwerte und zur Strafverfolgung,

Befugnisse nach § 30 Luftverkehrsgesetz vom 10. Mai 2007 (BGBI. I. S. 698), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436), die Nutzung der zum MilitérstraBengrund-
netz gehérenden StraBen sowie sonstige Nutzungen der Bundeswehr, der Polizei, der Bundes-
polizei, der Feuerwehr und anderer Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes zur
Erfullung hoheitlicher Aufgaben oder des Verteidigungsauftrages,

Nutzungen von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden planungsrecht-
lichen Zulassungen, behérdlich erteilten Genehmigungen, Erlaubnissen, Gestattungen, Berech-
tigungen und Bewilligungen einschlieBlich der daflr erforderlichen Unterhaltungs-, Verkehrssi-
cherungs-, Instandsetzungs- oder ErneuerungsmaRnahmen,

MaBnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal-
tung der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG Nr. L
206 S. 7) sowie der Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
30. November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 20 S. 7),

MaBBnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaBnahmen der Ge-

meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. EG Nr. L 327 S. 1),

MaBnahmen des Hochwasserschutzes und MaRnahmen der zustandigen Wasserbehdrde oder
deren Beauftragter im Rahmen der Wasseraufsicht sowie Unterhaltungsarbeiten an Gewassern,
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7. die Ausiibung der fischereiwirtschaftlichen oder angelfischereilichen Nutzung und Pflege der
Gewasser auf der Grundlage bestehender gesetzlicher Regelungen,

8. Maltnahmen und Handlungen der Oberen Naturschutzbehd6rde oder deren Beauftragten zur Er-
flllung der Schutzziele, insbesondere nach dem in § 11 geregelten Pflege-, Entwicklungs- und
Informationsplan,

9. MaBnahmen zur sachgemaRen Erhaltung und bestimmungsgemalen Nutzung der in der gemal
§ 2 Abs. 4 zu erlassenden Rechtsverordnung erfassten Einrichtungen.

(2) Die MalBnahmen nach Abs. 1 Nr. 1 sind der Oberen Naturschutzbehérde unverziglich anzuzeigen.
Von der Anzeigepflicht ausgenommen sind Fllige im Such- und Rettungseinsatz, das Befahren mit Ein-
satzfahrzeugen sowie das Betreten durch Einsatz- und Rettungskrafte.

(3) Von den Verboten der §§ 5 bis 8 werden Uber die Ausnahmen nach Abs. 1 hinaus der Betrieb, die
Errichtung, Erneuerung oder Anderung von Anlagen der Eisenbahn, einschlieBlich Bahnstromfernlei-
tungen, von Strallen und Radwegen, einschlieflich ihrer Bestandteile, von Hoch- und Hochstspan-
nungsleitungen und anderen Versorgungsleitungen, von kommunalen Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge, von Telekommunikationseinrichtungen sowie von Windenergieanlagen ausgenommen, sofern
hierfir das Benehmen mit der Oberen Naturschutzbehdrde hergestellt worden ist. Das Benehmen gilt
als hergestellt, wenn es nicht binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens bei der Oberen Natur-
schutzbehdrde verweigert wird.

(4) Von den Verboten der §§ 5 bis 8 werden Uber die Ausnahmen nach Abs. 1 und 3 hinaus der Roh-
stoffabbau einschliellich seiner vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tatigkeiten ausge-
nommen, sofern hierflir das Benehmen mit der Oberen Naturschutzbehérde hergestellt worden ist.
Das Benehmen gilt als hergestellt, wenn es nicht binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens
bei der Oberen Naturschutzbehdrde verweigert wird.

(5) Wurde fur die Aufstellung eines Bebauungsplans bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Auf-
stellungsbeschluss gemaR § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch gefasst, bleibt das weitere Planaufstel-
lungsverfahren von diesem Gesetz unberthrt. Wird ein Bebauungsplan, dessen Aufstellungsbeschluss
gemanR § 2 Abs.1 Satz 2 Baugesetzbuch vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gefasst wurde, nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes gemals § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen, findet § 9 Abs.1
im Geltungsbereich des Bebauungsplans entsprechende Anwendung.

(6) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gemaR § 34 Baugesetzbuch finden die
Schutzbestimmungen der §§ 5 bis 8 keine Anwendung.

(7) Die §§ 33 und 34 des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberihrt.

§10
Entschadigungen, Verordnungsermachtigung

(1) Far Beschrankungen des Eigentums, die sich aus diesem Gesetz oder im Vollzug dieses Gesetzes
ergeben, werden Entschadigungen nach MalRgabe des § 68 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgeset-
zes geleistet.

(2) Die Landesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass Grundstucks-
eigentimerinnen und Grundstlckseigentimern sowie Nutzungsberechtigten, denen auf Grund von
Vorschriften dieses Gesetzes die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung von Grundstlicken wesentlich
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erschwert wird, Uber Abs. 1 hinaus auf Antrag ein angemessener Ausgleich nach MaBgabe des jewei-
ligen Haushaltsgesetzes gezahlt wird. In der Rechtsverordnung sind Anspruchsvoraussetzungen und
Umfang der Ausgleichszahlungen zu bestimmen.

§11
Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan

(1) Um eine Entwicklung im Sinne der Schutzzwecke nach § 3 Abs. 1 und 2 zu gewahrleisten, ist fur
das Nationale Naturmonument ein Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan (Plan) von der Obe-
ren Naturschutzbehdérde zu erstellen. Der Plan umfasst die Ziele und MaBnahmen die zur Erfullung der
Schutzzwecke notwendig sind.

(2) Der Plan unterteilt sich in die Abschnitte Bestandssicherung, Ziele, Entwicklungsmadglichkeiten,
Umsetzung konkreter Vorhaben und Finanzierung. Die Manahmenplane der im Geltungsbereich lie-
genden Schutzgebiete werden, soweit mdglich, in den Plan integriert.

(3) Pflege-, Entwicklungs- und InformationsmaBnahmen gemaR Abs. 1 Satz 2 auRerhalb der im Eigen-
tum des Landes befindlichen Flachen dirfen nur mit Zustimmung der Eigentimerinnen und Eigentu-
mer sowie Nutzungsberechtigten umgesetzt werden.

(4) Innerhalb von funf Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ist der Plan zu erstellen. Der
Plan soll innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der vollstandigen Erstellung
fortgeschrieben werden. Anschlieend soll eine Fortschreibung nach Ablauf von jeweils weiteren zehn
Jahren erfolgen.

§12
Fachbeirat, Verordnungsermachtigung

Die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung des Plans wird durch einen bei der obersten Natur-
schutzbehdrde einzurichtenden Fachbeirat begleitet. Der Fachbeirat setzt sich insbesondere aus Ver-
treterinnen und Vertretern der betroffenen Gemeinden und Landkreise, der Land- und Forstwirtschaft
und der anerkannten Naturschutzvereinigungen, der Denkmalfachbehérde und der Oberen Natur-
schutzbehérde sowie von Tragern der Erinnerungskultur zusammen. Die fur Naturschutz zustandige
Ministerin oder der hierfur zustandige Minister wird ermachtigt, das Nahere zur Zusammensetzung
des Fachbeirats und das Verfahren zur Entsendung der Mitglieder des Fachbeirats sowie deren Rechte
und Pflichten durch Rechtsverordnung zu regeln.

§13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich gegen ein in § 5 Abs. 2 sowie §§ 6 bis 8 genanntes Verbot
verstolt, wenn die Handlung nicht nach diesem Gesetz als erlaubt von den Verboten ausgenommen
ist oder fur die Handlung keine Befreiung nach § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes vorliegt.

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsatzlich oder fahrldssig eine vollziehbare Nebenbestim-
mung in Form einer Auflage, unter der eine Genehmigung mit nach diesem Gesetz erforderlichem Be-
nehmen oder Einvernehmen der Oberen Naturschutzbehdrde oder eine Befreiung nach § 67 des Bun-
desnaturschutzgesetzes erteilt worden ist, nicht, nicht vollstandig, nicht rechtzeitig oder nicht ord-
nungsgeman erflllt.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. 1 und 2 kénnen jeweils mit einer Geldbufe bis zu 50 000 Eu-
ro geahndet werden.
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(4) Die Untere Naturschutzbehdrde ist zustandige Verwaltungsbehdérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten.

§14
Kosten

Das Land Hessen stellt die erforderlichen Mittel zur Umsetzung dieses Gesetzes nach Malkgabe des
Haushaltsplanes zur Verfligung.

§15
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.
Anlage 1

Abgrenzungskarte

@

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

- Seite 12 von 12 -


http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/he/553f79ff-3ab8-48db-9753-192598033ff6-HE881-57+2023+50+Anlage1.pdf

	
	Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Erklärung zum Nationalen Naturmonument
	§ 2 Gebiet des Nationalen Naturmonuments, Zonierung und Verordnungsermächtigung
	§ 3 Schutzzwecke
	§ 4 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften
	§ 5 Allgemeine Schutzbestimmungen, Vorrang des Vertragsnaturschutzes
	§ 6 Schutzbestimmungen der Zone I
	§ 7 Schutzbestimmungen der Zone II
	§ 8 Schutzbestimmungen der Zone III
	§ 9 Allgemeine Ausnahmen
	§ 10 Entschädigungen, Verordnungsermächtigung
	§ 11 Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan
	§ 12 Fachbeirat, Verordnungsermächtigung
	§ 13 Ordnungswidrigkeiten
	§ 14 Kosten
	§ 15 Inkrafttreten
	Anlage 1


